
Beschluss: 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung empfiehlt dem Rat, wie folgt zu beschließen:  
 
Der Rat beschließt, 
 

1. gemäß § 2 Abs. 1 und § 1 Abs. 8 BauGB in Verbindung mit § 13 a BauGB die 
Aufstellung des Bebauungsplanes Bo 18 in der Ortschaft Bornheim. Das Plangebiet liegt 
zwischen Königstraße, Schillerstraße und Secundastraße. Der Bebauungsplan wird 
gemäß § 13 a BauGB im beschleunigten Verfahren ohne Durchführung einer 
Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB aufgestellt, 
 

2. auf Antrag der SPD-Fraktion und der Fraktion Die LINKE eine frühzeitige 
Bürgerbeteiligung und eine Einwohnerversammlung zu Beginn der Offenlage 
durchzuführen. 
 

 


